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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH möchte einen ihrer alten Ge-

bäudebestände an der Stargarder Straße abreißen, um neuen Wohnraum zu schaffen. Es sind die 

Gebäude 15, 15a, 17, 

19 und 21 (Abb. 1) 

sowie ein Teil des 

umstehenden Baum- 

und Buschbestandes 

(Abb. 2) betroffen. Im 

Auftrag der GWG wur-

den die Gebäude und 

der Baumbestand 

daher auf artenschutz-

rechtliche Konflikte 

untersucht. Dies betrifft 

hauptsächlich die Ar-

tengruppe der gebäu-

debrütenden Vögel 

und gebäudenutzen-

den Fledermäuse so-

wie Arten die in oder 

an Bäumen und/oder 

Büschen brüten oder 

ihr Quartier beziehen.  

 

 

Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange ist in einer speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung (saP) zu klären, inwieweit Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. der EU-

Vogelschutzrichtlinie und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie erfüllt sind. 

In der vorliegenden saP werden:  

- die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüg-

lich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des An-

hangs IV FFH-Richtlinie) die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt.  

- die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 

7 BNatSchG geprüft.  
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1.2 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

- Lageplan Vorentwurf vom 08.05.2017 

- Inspektion der Gebäude und des Baumbestandes in der Stargarder Straße, Ingolstadt. Arten-

schutzrechtliche Beurteilung. Stand 28.10.2017. Erstellt von Dipl.-Biopl. Burkard Pfeiffer im Auf-

trag der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH. 

- Ergebnisse einer Übersichtsbegehung am 29.07.2017 durch Dipl.-Biol. Heinrich Distler, ÖFA, 

Schwabach 

- Auswahlliste Bayern zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums (Fassung 01/2013 mit Aktu-

alisierung der Gefährdungsstati entsprechend der überarbeiteten Roten Listen von Bayern) 

- Artenschutzkartierung Bayern (ASK) 

- Atlaswerke Bayern 

- FIS-Natur des Bayerischen LfU 

- Internet-Arbeitshilfe des Landesamt für Umwelt unter www.lfu.bayern.de/natur/index.htm. 

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgend Untersuchung stützen sich auf 

die mit Schreiben der Obersten Baubehörde vom 19. Januar 2015 Az.: IIZ7-4022.2-001/05 eingeführ-

ten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ mit Stand 01/2015.  
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2 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und Störungen 

der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

 Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Gebäude bewohnender Tierarten (Mauersegler, 
Mehlschwalbe und Fledermäuse) durch den Abbruch der vorhandenen Gebäude.  

 Vorübergehender Funktionsverlust oder Funktionsbeeinträchtigung von Tier- und Pflanzenle-
bensräumen durch baubedingte mechanische Beanspruchung oder Entfernen der Vegetations-
decke sowie der Rodung von Gehölzen im Eingriffsbereich. 

 Indirekter Funktionsverlust oder -beeinträchtigung von Tier- und Pflanzenlebensräumen durch 
baubedingte Standortveränderungen (z.B. temporäre Absenkung des Grundwasserspiegels, 
Bodenverdichtung, temporäre Änderung des Kleinklimas). 

 Zeitweise Funktionsbeeinträchtigungen von Tierlebensräumen durch Baulärm oder optische 
Störeffekte. 

2.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse 

 Kleinräumiger Verlust von Lebensräumen wildlebender Pflanzen und Tiere durch Inanspruch-

nahme (Versiegelung, Überbauung) noch nicht versiegelter Flächen.  

 Indirekter Funktionsverlust oder -beeinträchtigung von Tier- und Pflanzenlebensräumen durch 
zusätzliche Isolation und anlagebedingte Standortveränderungen (Änderung des Kleinklimas, 

Straßenabwässer u.a.). 

 Kleinräumiger Verlust gewachsener Böden mit ihren vielfältigen Funktionen durch Versiegelung.  

2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

 Zusätzlicher Funktionsverlust oder -beeinträchtigung von Tierlebensräumen im näheren Umfeld 

durch akustische und optische Störeffekte (erhöhtes Verkehrsaufkommen auf Zufahrtsstraßen).  
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3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen  

ökologischen Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach den hier 

einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die 

Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berück-

sichtigung folgender Vorkehrungen: 

 V1: Da beim Abbruch des Gebäudes Stargarder Straße Nr. 17 ein Auftreten von Fledermäusen 

zwischen den Dämmplatten und dem Mauerwerk nicht auszuschließen ist, sind die Dämm-

platten vor dem Abbruch unter Aufsicht einer fachkundigen Person manuell abzunehmen, um 

eine Tötung von Individuen zu vermeiden. Eventuell vorgefundene Fledermausindividuen sind 

in Pflege nehmen und an geeigneter Stelle unter Berücksichtigung entsprechender Vor-

sichtsmaßnahmen wieder auswildern. 

 V2: Fällung der betroffenen Gehölze außerhalb der Vogelbrutzeit (1. März bis 30. September) im 

Zeitraum Oktober bis Ende Februar. 

 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktiona-

lität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3 

BNatSchG) 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) werden vor dem betreffenden Eingriff bzw. vor der nächsten Fortpflanzungsperio-

de durchgeführt, um Gefährdungen lokaler Populationen zu vermeiden. Die Ermittlung der Verbotstat-

bestände erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen: 

 CEF1: In Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt Ingolstadt werden durch die GWG an Be-

standsgebäuden in der Stargarder Straße, Haus-Nrn. 8-12 und 2-6, vor der nächsten Brut-

periode Nisthilfen für Mehlschwalben angebracht. Die Anzahl ist noch festzulegen. 

 CEF2: In Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt Ingolstadt werden durch die GWG an Be-

standsgebäuden in der Stargarder Straße, Haus-Nrn. 8-12 und 2-6, vor der nächsten Brut-

periode Nisthilfen für Mauersegler angebracht. Die Anzahl ist noch festzulegen.  

 CEF3: Sollten am Gebäude Stargarder Straße Nr. 17 zwischen den Dämmplatten und dem Mau-

erwerk bei der Kontrolle vor dem Abbruch (s. V1) Fledermäuse oder Hinweise auf eine Be-

siedlung dieses Hohlraumes durch Fledermäuse gefunden werden, so sind an den be-

nachbarten Bestandsgebäuden Stargarder Straße Nr. 8-12 und 2-6 als Ausgleich vor der 

Fortpflanzungsperiode 2018 Fledermauskästen anzubringen. Die Anzahl ist noch festzule-

gen. 
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4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nr. 4 i. V. m. Abs. 

5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes Verbot:  

Schädigungsverbot (s. Nr. 2 der Formblätter): Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild 

lebender Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder 

Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  

 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Pflanzenarten 

Im Untersuchungsgebiet wurden keine Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL festgestellt. Rele-

vante Arten kommen entweder im weiteren naturräumlichen Umfeld nicht vor oder finden im Eingriffs-

bereich keine geeigneten Lebensraumbedingungen. 

4.1.2 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter): Beschädigung oder Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ei n-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): Erhebliches Stören von Tieren während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt.  

 

Tötungs- und Verletzungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter): Der Fang, die Verletzung oder Tö-

tung von Tieren, die Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen im 

Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie die Gefahr von 

Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Tötungsrisiko für die jewe i-

lige Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signi-

fikant erhöht. 
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4.1.2.1 Säugetiere 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Säugetierarten des Anhang IV FFH-RL 

Die Räume, Keller und Dachböden des Gebäudebestandes wurde am 28.10.2017 von innen und au-

ßen auf geschützte Arten und Spuren eines Vorkommens geschützter Arten begutachtet. Dabei wur-

den alle zugänglichen Strukturen, die als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Arten dienen 

könnten, teilweise mithilfe eines Fernglases und beleuchteten Endoskops untersucht. Anschließend 

wurden die betroffenen Bäume auf Spalten und Höhlungen und andere potenzielle Fortpflanzungs - 

und Ruhestätten von Fledermäusen abgesucht. 

Die Keller der Gebäude bieten keine Quartiermöglichkeiten (z.  B. Winterquartiere) für Fledermäuse, 

da keine Spalten vorhanden sind (alle Keller sind verputzt). In den Dachstühlen wurde kein Kot, keine 

Fraß-, Urin- oder Fettspuren gefunden, die auf ein Vorkommen von Fledermäusen schließen lassen. 

Es wurden auf je einem Fensterbrett der Nr. 15a (2. Stock Ostseite) und 17 (1. Stock Ostseite) einzel-

ne Kotkrümel von Fledermäusen gefunden, die auf eine Nutzung der darüber liegenden Rollladenkäs-

ten durch einzelne Fledermausindividuen hindeuten. Außerdem bietet der Spaltenbereich zwischen 

der Plattendämmung und dem Mauerwerk des Gebäudes Nr.  17 ein geeignetes Quartier für Fleder-

mäuse. Dieser Zwischenraum lässt sich jedoch nicht ausreichend von außen inspizieren. 

Auf dem TK-Blatt 7234 sind nach den Arteninformationen des LfU 16 Fledermausarten nachgewiesen. 

Von diesen können potenziell die Gebäude bewohnenden Arten betroffen sein (in Tab. 1 Spalte LR 

mit G gekennzeichnet). Diese Arten beziehen spaltenförmige Quartiere z. B. hinter Fassadenverklei-

dungen und Verschalungen, hinter Blechverkleidungen, Fensterläden oder in Rollladenkästen.  

Für weitere relevante Säugetierarten bietet die Fläche keinen geeigneten Lebensraum. 

Tab. 1: Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen bzw. po-

tenziell betroffenen Fledermausarten  

deutscher Name wissenschaftlicher Name RL BY RL D LR EHZ KBR 

Braunes Langohr Plecotus auritus - V W, G FV 

Fransenfledermaus Myotis nattereri 3 - W, G FV 

Graues Langohr Plecotus austriacus 3 2 G U1 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii 2 V G, W U1 

Großes Mausohr Myotis myotis V V G FV 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - V G FV 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D D G U1 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 G G U1 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 - B, G U1 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - W, B, (G) FV 

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii D - G FV 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 2 D G ? 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - G FV 

RL D  Rote Liste Deutschland und  
RL BY Rote Liste Bayern 0 ausgestorben oder verschollen 

 1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

 R extrem seltene Art mit geographischer Restriktion 
 V Arten der Vorwarnliste 
 D Daten defizitär 



Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH Seite 8 

Neubau einer Wohnanlage an der Stargarder Straße, Ingolstadt spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

November 2017 ÖFA - Ökologisch-Faunistische Arbeitsgemeinschaft 

EHZ Erhaltungszustand KBR = kontinentale biogeographische Region 

 FV günstig (favourable) 
 U1 ungünstig - unzureichend (unfavourable – inadequate) 

 U2 ungünstig – schlecht (unfavourable – bad). 
 ? unbekannt 

LR Lebensraum W – Waldfledermaus 

  B – Baumhöhlenbew ohner 

  G – Gebäudefledermaus 

Betroffenheit der Säugetierarten 

Fledermäuse (Gebäudequartierarten) 
Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Graues Langohr (Plecotus austria-
cus), Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Kleine Bartfledermaus (Myotis 

mystacinus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii), Rauhautfle-
dermaus (Pipistrellus nathusii), Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Zweifarbfledermaus (Vespertilio muri-
nus), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status: siehe Tabelle 1  Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Arten auf Ebene der kontinentalen biogeographischen Region  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht  unbekannt: siehe Tabelle 1 

Fledermäuse nutzen Spalten, Nischen, Nistkästen und Höhlen an Felsen, Bäumen und Gebäuden als Wochen-

stuben, Sommerquartiere und als Winterquartiere. Die Jagdhabitate der Fledermäuse sind sehr vielfältig und 
reichen von Gehölzbeständen in und um Ortschaften bis hin zu Waldhabitaten und offenen Wasserflächen. Bei den 
nächtlichen Jagdfügen werden insektenreiche Flächen wie z.B. die Lufträume über Gewässern, unter Lampen oder 

an Waldsäumen zur Nahrungssuche gezielt angeflogen. Die Flugkorridore verlaufen häufig entlang von struktu -
rellen und linearen Leitlinien wie Waldrändern, Baumreihen, Hecken und Hohlwegen. Winterquartiere werden i. d.R. 
ab Ende Oktober aufgesucht. Die Winterschutzzeit der Fledermäuse reicht von Ende Oktober bis Ende März. Je 
nach Witterungsverlauf können die Tiere im Herbst noch länger (November) oder im Frühjahr bereits früher (März) 

aktiv sein. 

Die genannten Arten nutzen je nach Art bevorzugt oder fakultativ Gebäude als Tagesverstecke, Sommer- und/oder 
Winterquartiere. Es werden neben Dachstühlen auch Spaltenräume in Fassaden- und Dachverkleidungen, 

Gebäudenischen und Rückseiten von Fensterläden als Quartiere angenommen. 

Lokale Population: 

In den Kellern und Dachstühlen bzw. Dachböden wurden bei einer Kontrolle am 28.10.2017 keine Hinweise auf ein 

Vorkommen von Fledermäusen gefunden. Auf je einem Fensterbrett der Nr. 15a (2. Stock Ostseite) und 17 (1. 
Stock Ostseite) einzelne Kotkrümel von Fledermäusen gefunden, die auf eine Nutzung der darüber liegenden 
Rollladenkästen durch einzelne Fledermausindividuen hindeuten. Außerdem bietet der Spaltenbereich zwischen 
der Plattendämmung und dem Mauerwerk des Gebäudes Nr. 17 ein potenzielles Quartier für Fledermäuse. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C)   unbekannt  
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Fledermäuse (Gebäudequartierarten) 
Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Graues Langohr (Plecotus austria-
cus), Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Kleine Bartfledermaus (Myotis 

mystacinus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii), Rauhautfle-
dermaus (Pipistrellus nathusii), Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Zweifarbfledermaus (Vespertilio muri-
nus), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 1-
3 u. 5 BNatSchG 

Die genannten Arten kommen laut ASK im Raum Ingolstadt vor. Von ihnen werden - zumindest fakultativ - Gebäu-

de und Gebäudeteile (z. B. Fassadenverkleidungen, Spaltenräume, Rollladenkästen) als Quartiere genutzt. Alle Ar-
ten beziehen Gebäudequartiere im Sommer. Darüber hinaus können Mückenfledermaus, Zweifarbfledermaus und 
Zwergfledermaus Gebäudequartiere auch zur Überwinterung nutzen.  

Auf je einem Fensterbrett der Nr. 15a (2. Stock Ostseite) und 17 (1. Stock Ostseite) wurden einzelne Kotkrümel von 

Fledermäusen gefunden, die auf eine Nutzung der darüber liegenden Rollladenkästen durch Einzelindividuen hin-
deuten. Außerdem bietet der Spaltenbereich zwischen der Plattendämmung und dem Mauerwerk des Gebäudes 
Nr. 17 ein geeignetes Quartier für Fledermäuse. Dieser Zwischenraum lässt sich jedoch nicht ausreichend von au-

ßen inspizieren.  

Nach den vorliegenden Hinweisen sind nur Quartiere von Einzelindividuen betroffen. Insgesamt bleibt auch nach 
Wegfall eines oder mehrerer potenzieller Gebäudequartiere die ökologische Funktionalität der lokalen Populationen 

der Fledermäuse im räumlichen Zusammenhang gewahrt, da im Siedlungsumfeld noch entsprechend strukturierte 
Wohnbebauung mit Quartiermöglichkeiten vorhanden ist.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

 CEF3: Sollten am Gebäude Stargarder Straße Nr. 17 zwischen den Dämmplatten und dem Mauerwerk 

bei der Kontrolle vor dem Abbruch (s. V1 unten) Fledermäuse oder Hinweise auf eine Besiedlung dieses 
Hohlraumes durch Fledermäuse gefunden werden, so sind an den benachbarten Bestandsgebäuden 
Stargarder Straße Nr. 8-12 und 2-6 als Ausgleich vor der Fortpflanzungsperiode 2018 Fledermauskästen 

anzubringen. Die Anzahl ist noch festzulegen. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Eine Störung von Einzelindividuen in Winterquartieren beim Abbruch der Gebäude ist nicht sicher auszuschließen. 

Daher sind die unter Punkt 2.3 genannten Vermeidungsmaßnahmen zu treffen. Eine Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Populationen ist nicht zu erwarten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: siehe 2.3 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Fledermäuse (Gebäudequartierarten) 
Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Graues Langohr (Plecotus austria-
cus), Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Kleine Bartfledermaus (Myotis 

mystacinus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii), Rauhautfle-
dermaus (Pipistrellus nathusii), Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Zweifarbfledermaus (Vespertilio muri-
nus), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 
BNatSchG 

Von den genannten Arten werden - zumindest fakultativ - Gebäude und Gebäudeteile (z. B. Fassadenverkleidun-

gen, Spaltenräume, Rollladenkästen) als Quartiere genutzt. Alle Arten beziehen Gebäudequartiere im Sommer. 
Darüber hinaus können Mückenfledermaus, Zweifarbfledermaus und Zwergfledermaus Gebäudequartiere auch zur 
Überwinterung nutzen. Eine Störung oder Zerstörung eines genutzten Winterquartieres erfüllt einen artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestand. Beim Abbruch des Gebäudes Stargarder Straße Nr. 17 ist ein Auftreten von Fleder-

mäusen zwischen den Dämmplatten und dem Mauerwerk nicht auszuschließen. Daher sind beim geplanten Ab-
bruch im November / Dezember 2017 die unten genannten Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

 V1: Da beim Abbruch des Gebäudes Stargarder Straße Nr. 17 ein Auftreten von Fledermäusen zwischen 
den Dämmplatten und dem Mauerwerk nicht auszuschließen ist, sind die Dämmplatten vor dem Abbruch 
unter Aufsicht einer fachkundigen Person manuell abzunehmen, um eine Tötung von Individuen zu ver-
meiden. Eventuell vorgefundene Fledermausindividuen sind in Pflege nehmen und an geeigneter Stelle 

unter Berücksichtigung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen wieder auswildern. 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

4.1.2.2  Kriechtiere 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Kriechtierarten des Anhang IV FFH-RL 

Im Wirkraum des Vorhabens sind keine Reptilienlebensräume vorhanden. 

4.1.2.3 Lurche 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Amphibienarten des Anhang IV  

FFH-RL 

Im Wirkraum des Vorhabens sind keine Amphibienlebensräume vorhanden.  

4.1.2.4 Fische 

Im Rahmen des Vorhabens erfolgt kein Eingriff in die Donau. Die zu prüfende Art kommt nur in der 

mittleren und unteren Donau sowie in den Unterläufen größerer Nebengewässer vor.  

4.1.2.5 Libellen 

Vom Vorhaben sind keine Lebensräume der zu prüfenden Arten betroffen. 

4.1.2.6 Käfer 

Die zu prüfenden Arten fehlen entweder großräumig um das Untersuchungsgebiet oder finden dort 

keinen geeigneten Lebensraum.  
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4.1.2.7 Tagfalter 

Die zu prüfenden Arten fehlen entweder großräumig um das Untersuchungsgebiet oder finden dort 

keinen geeigneten Lebensraum.  

4.1.2.8 Nachtfalter 

Die zu prüfenden Arten fehlen entweder großräumig um das Untersuchungsgebiet oder finden dort 

keinen geeigneten Lebensraum. 

4.1.2.9 Schnecken und Muscheln 

Die zu prüfenden Arten fehlen entweder großräumig um das Untersuchungsgebiet oder finden dort 

keinen geeigneten Lebensraum. 
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4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der 

Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 

5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter): Beschädigung oder Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): Erhebliches Stören von Vögel während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Tötungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter): Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die 

Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen im Zusammenhang mit 

der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie die Gefahr von Kollisionen im 

Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Tötungsrisiko für die jeweilige Arten unter 

Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht. 

 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Europäischen Vogelarten  

Aus dem Planungsgebiet liegen keine Angaben zu Brutvogelvorkommen vor. Bei den Begehungen 

des Planungsgebietes am 29.07.2017 und des Gebäudebestandes am 28.10.2017 wurden mit 

Haussperling, Mauersegler und Mehlschwalbe Spuren von drei Gebäudebrütern festgestellt (siehe 

Bericht B. Pfeiffer). In der Umgebung der Gebäude wurden nur wenige typische siedlungsbewohnen-

de Vogelarten registriert, für die das Vorhaben nicht populationsrelevant ist. Dies gilt in Bayern auch 

für den Haussperling. 

Tab. 2: Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Europäi-

schen Vogelarten 

deutscher Name wissenschaftlicher Name RL D RL BY sg EHZ KBR 

oben abgehandelte Art 

Haussperling Passer domesticus V -  FV 

zu prüfende Arten 

Mauersegler Apus apus - 3  U1 

Mehlschwalbe Delichon urb icum 3 3  U1 

Erläuterungen s. Tab. 1 
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Betroffenheit der Vogelarten 

 Mehlschwalbe (Delichon urbicum) 

Europäische Vogelart nach VRL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: 3 Bayern: 3 Art(en) im UG  nachgewiesen  potenziell möglich 

 Status: (ehemaliger) Brutvogel 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Brutplätze der Mehlschwalbe befinden sich vorwiegend in ländlichen Siedlungen, aber auch in Randbereichen der 

Städte. Sie baut ihre Nester (oft in Kolonien) an Gebäuden unterhalb von Dachvorsprüngen und benötigt zum Nestbau 
feuchtes, lehmiges Substrat. Daher zählen unbefestigte Wege und feuchte bis nasse, unversiegelte Bodenflächen (z. B. im 
Umfeld von landwirtschaftlichen Betrieben) zu den wichtigen Lebensraumausstattungen. Die Mehlschwalbe jagt Fluginsek-

ten über freien Flächen und über Gewässern. 

Lokale Population:  

Bei den beiden Begehungen wurden die betroffenen Gebäude auf vorhandene Nester überprüft. Am 29.07.2017, also 

während der Brutzeit bzw. zur Zeit der Anwesenheit am Brutplatz, wurden weder Nester noch Mehlschwalben an den 
Gebäuden beobachtet. Bei der zweiten, intensiven Gebäudekontrolle wurde an der Ostseite der Stargarder Straße Nr. 15 
und 15a durch Kotspuren und Reste von Lehmnestern unter dem Dachvorsprung (vorzugsweise an den Balken) ein 
ehemaliges Brutvorkommen von Mehlschwalben festgestellt. Nach Angabe der GWG waren seit dem Kauf der Gebäude im 

Jahr 2000 keine Mehlschwalbennester mehr vorhanden. Da die Nester unter dem Dachüberstand vor der Witterung 
geschützt sind, sind sie viele Jahre nahezu unverändert sichtbar (eigene Erfahrungen). Da die ehemaligen Nester über 
einen längeren Zeitraum entstanden sein können, ist eine Abschätzung wie viele Bruten in einzelnen Jahren erfolgt sind 

nicht möglich. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 
- 3 u. 5 BNatSchG 

Im Rahmen des Abbruchs der Gebäude Stargarder Straße Nr. 15 und 15a werden ehemalige Brutstätten der Mehlschwalbe 
beseitigt. Auch wenn 2017 und in den Vorjahren hier keine Brut erfolgt ist, ist ein Ersatz für den Verlust dieser potenziellen 
Brutplätze erforderlich. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich:  

 CEF1: In Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt Ingolstadt werden durch die GWG an Bestandsgebäuden in 
der Stargarder Straße, Haus-Nrn. 8-12 und 2-6, vor der nächsten Brutperiode Nisthilfen für Mehlschwalben ange-

bracht. Die Anzahl ist noch festzulegen. 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Da der Abbruch der Gebäude außerhalb der Brutperiode stattfindet, treten keine Störungen von Mehlschwalben auf. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 
 BNatSchG 

Da der Abbruch der Gebäude außerhalb der Brutperiode stattfindet, ist die Tötung oder Verletzung von Mehlschwalben 

auszuschließen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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 Mauersegler (Apus apus) 

Europäische Vogelart nach VRL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: - Bayern: 3 Art(en) im UG  nachgewiesen  potenziell möglich 

 Status: (unregelmäßiger) Brutvogel 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Für den hoch angepassten Flugjäger ist der Luftraum das Nahrungshabitat. Mauersegler jagen über den verschiedensten 
Landschaften. Bruthabitate sind heute überwiegend mehrgeschossige Gebäude; die Nesteingänge sind meist unmittelbar 
unter dem Dach. Die brutplatztreuen Mauersegler brüten in Kolonien und nutzen innerhalb der Ortschaften oft nur einzelne 
Gebäude. Menschliche Ansiedlungen beherbergen daher so gut wie alle Brutplätze vor allem in Siedlungen mit städtischem 

Charakter und hohen Bauten. 

Lokale Population:  

Auf den Dachböden der Häuser Stargarder Straße 15, 15a und 17 wurde ein toter Mauersegle gefunden. Durch die als Ein-

deckung verwendeten Dachpfannen ist der Dachraum im Traufbereich für Mauersegler zugänglich und als Brutplatz 
geeignet. Da nur an wenigen Stellen Spuren von Nistmaterial gefunden wurden, ist nicht von einem regelmäßigen oder 
individuenstärkeren Vorkommen auszugehen. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 
- 3 u. 5 BNatSchG 

Durch den Fund eines toten Mauerseglers und möglicherweise von Nistmaterial liegt der Nachweis vor, dass die Gebäude 
als Brutstätten für Mauersegler grundsätzlich geeignet sind und vereinzelt oder unregelmäßig genutzt werden. Um den 

Verlust dieser (potenziellen) Brutstätten auszugleichen bzw. das Brutplatzangebot zu verbessern, sind an geeigneten 
Standorten Nisthilfen für Mauersegler anzubringen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 CEF2: In Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt Ingolstadt werden durch die GWG an Bestandsgebäuden in 
der Stargarder Straße, Haus-Nrn. 8-12 und 2-6, vor der nächsten Brutperiode Nisthilfen für Mauersegler ange-
bracht. Die Anzahl ist noch festzulegen. 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Da der Abbruch der Gebäude außerhalb der Brutperiode stattfindet, treten keine Störungen von Mauerseglern auf. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich:- 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 
 BNatSchG 

Da der Abbruch der Gebäude außerhalb der Brutperiode stattfindet, ist die Tötung oder Verletzung von Mauerseglern 
auszuschließen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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5 Gutachterliches Fazit 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sind durch den Abbruch der Gebäude 

Stargarder Straße Nr. 15, 15a, 17, 19 und 21 und die Fällung des betroffenen Baumbestandes sowie 

die geplante Bebauung unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen und vorge-

zogenen Ausgleichsmaßnahmen weder für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie noch für Vogelar-

ten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie zu erwarten. 

 

 

Bearbeitung:  Diplom-Biologe Heinrich Distler 

   Am Wasserschloss 28b, 91126 Schwabach 

 

Schwabach, den 16.11.2017  
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